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St.M. IV H - 6² c/42.

Prag, den 2. Oktober 1944.

Vermerk:

Der angeschlossene Vorgang kann als erledigt zu den

Akten genommen werden.
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Der Leiter der Hauptabteilung V

Prag, den 20. September 1943.

/1-9311/43

An

a) die Hauptabteilungen und Abteilungen

b) die Herren Oberlandräte - Inspekteure des Reichsprotektors -

Betrifft: Einschränkung im Stromverbrauch der Haushaltungen.

Anliegend übersende ich Durchschrift eines Erlasses des

Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit vom heutigen Tage mit der

Bitte um Kenntnisnahme.

gez.: Dr.Bertsch.

Beglaubigt:

Hossiu

nzleiangegtellte.

=

SSInIs

Deutimes

Rauiel

Nachrichtlich:

an a) das Ministeramt,

b) den Herrn Generalinspekteur der Verwaltung,

c) die Parteiverbindungsstelle der NSDAP.

j.α.e.

Sh 02105



Abschrift.

DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 1l. Mai 1943.

in Eöhren und Mähren

r. I 1 a - Hb. 0161/43.

An

die Herren Oberlandräte - Inspekteure - in Böhnen und Mähren,

den Herrn Oberfinanzpräsidenten,

den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten,

den Herrn Generalstaatsanwalt,

den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen

in Prag,

den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in

Brünn,

den Herrn Arbeitsgauführer,

den Herrn Leiter des Zentralbauamtes,

den Herrn Leiter des Vermögensantes.

Nachrichtlich:

An

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,

die Parteiverbindungsstelle,

den Herrn Wehrnachtbevollmächtigten,

den Herrn Befehlshaber der Waffen M in Böhmen u

den Herrn Beauftragten des Reichskomaissars für



St.S. IV H - 62b/42.

Prag, den 22. September 1942.

2. IX.

Bogen:

TYMIOTOX IT TOTT

In Sachen Einsparun

Winterperiode bitte

AL TIOnZ
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Gruppe. Wirtsch
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l.) Elektrizität:

Im Benehmen mit der Rüstungsinspektion, dem Zentral-

verband der Industrie und der Zentralstelle für öffent-

liche Aufträge wird die Industrie nach Massgabe der

Wichtigkeit ihrer kriegswichtigen Fertigungen kontingen-

tiert werden. Ein Teil der Betriebe mit nicht kriegs-

wichtigen Fertigungen wird auf den Nachtstrombezug ver-

wiesen. Genau wie im übrigen Reichsgebiet wird die Kon-

tingentierung von einem bestimmten Zeitpunkt ab in Kraft

gesetzt. Verstösse gegen die Kontingentierung werden mit

Wn

einer Geldbusse oder einer Arreststrafe belegt. Darüber

hinaus ist es im kommenden Winter verboten, elektrische

Raumheizgeräte (Heizsonnen, Heizöfen) zu benützen. Durch

die Kontingentierung der Industrie und durch die Nicht-

CUE

inbetriebnahme von elektrischen Raumheizgeräten wird die

kommende Winterspitze um etwa 25.000 - 30.000 kW gesenkt

werden.

Die Frage der Kontingentierung deselektrischen Haus-

haltsbedarfes ist eingehend geprüft worden. Genau wie im

übrigen Reichsgebiet ist man zu dem Ergebnis gekommen,

dass es nicht zweckmässig erscheint, den Haushaltsabsatz

auf der Elektrizitätsseite zu kontingentieren, zumal er

höchstens l0 % des Gesamtverbrauches ausmacht. Auch im

HAOS


